
Zeitschrift: Die Eisenbahn = Le chemin de fer

Herausgeber: A. Waldner

Band: 2/3 (1875)

Heft: 6

Artikel: Die unterseeische Eisenbahn zwischen Frankreich und England

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-3849

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-3849
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


— 46 -

Von grössern Distanzen stehen mir augenblicklich mit Aus- | der
nähme der folgenden, keine zu Gebote, und ich theile dieselben
mit, ohne mir einen directen Schluss zu erlauben. Auf beinahe
ebenem, offenen Terrain wurde ein Polygonzug ohne die oben
angegebene Oontrolirung der Distanzen gemessen. Bei
Feststellung eines trig. Punktes, an welchen das Polygon
angeschlossen wurde, controlirte ich folgende, besonders wichtige
Polygonpunkte, deren Distanzen vom trig. Punkte aus den Coord.
abgeleitet sind:
Zeit der Beobachtung:

1. Juli 1874.
Aus Coord. Distanzenabgeleitet

messer
1. 98.24 99.00
2. ' 233.71 235.69
3. 231.32 232.70

+

0.76
1.98
1.38

7,7
7.3
6^0

Witterung:
gut.

Absolute
Abweichung in °/oo

0,7
0,3
1,0

Es

wieder um

21,0
für densich hier im Mittel

=- 7 °/oo zu starke Werthe

Distanzenmesser

die Fadenconstante

ergeben

3
würde den Werth 99,3 erhalten. Die Genauigkeiten würden
nach diesem geradezu überraschend gross (Visoo), dass bei der
geringen Zahl der Beobachtungen und aus diesem Grunde, wie
oben angegeben, kein Schluss zu wagen ist.

Wenn aus meinen hier niedergelegten und sonstigen, wie
es in der Praxis eben gebräuchlich, mehr nebenbei gemachten
Wahrnehmungen und Beobachtungen eine für die Ausführung
von Messungen, bei denen der Gebrauch des Distanzmessers
erlaubt ist, wichtige Folgerung gezogen werden dürfte, so möchte
sie wohl die sein:

„Die Distanzfaden sind fest anzubringen und es hat die
Bestimmung des Sehwinkels, unter welchem dieselben erscheinen,
mit aller möglichen Schärfe in der Weise zu geschehen, dass
trigonometrisch oder sonstwie sehr genau bestimmte Distanzen
mittelst der Distanzfaden beobachtet werden und aus diesen
Beobachtungen die Fadenconstante nach dem angegebenen
Vorgange berechnet wird. Die Reduetion auf die wahre Distanz
kann mittelst des Rechenschiebers, auf welchem man eine der
Constanten entsprechende Marke anbringt, oder vermittelst einer
Tabelle leicht vorgenöjmmen werden."

Mit Eintritt der bessern Witterung werde ich mit einem
Fadenkreuze, welches mittelst eines Diamanten auf Glas geritzt
ist und sehr scharfe feine Linien ohne merkliche Ränder zeigt
und das nach Belieben in die Ocularröhre eingesetzt und wieder
entfernt werden kann, diese interessanten Versuche fortsetzen
und s. Z. über die Ergebnisse derselben Mittheilung machen.

Die
unterseeische Eisenbahn zwischen Frankreich und England.

Wir verdanken dem Herrn Professor D;*'Coll adon, In-
genieur-Conseil de l'Entreprise du tunnel du St. Gotthard die
gütige Mittheilung der Annexe No. 3156 au proces-verbal de la
s6ance de l'Assemblee Nationale du 7 juillet 1875, enthaltend:

Rapport au nom de la commission chargee d'examiner le
projet de loi ayant pour objet la declaration d'utilite publique
et la concession d'un chemin de fer sous-marin entre
laFrance et l'Angleterre, par M. K r'a n tz, membre de
l'Assemblee nationale.

Cette Commission est composee de MM. Martel (Pas de
Calais), president; de Clercq, secretaire; le marquis de Partz,
Marc-Dufraisse, le comte de Diesbach, le colonel Denfert-Roche-
reau, Randot, Adam (Pas de Calais), Henri Lefövre, le comte
Benoist-d'Azy, Krantz, Ernest Picard, Paul de Remusat, Rousseau,
Paris.

In Folgendem geben wir einen kurzen Auszug aus der
französischen Concession.

Letzte Woche wurde von der französischen Nationalversammlung

in dritter Lesung das Gesetz betr. eine Concession für eine
submarine Eisenbahn zwischen Frankreich und England
angenommen.

Diese Concession ist sowohl desshalb von grossem Interesse,
als dadurch dieses grossartige Unternehmen in das Stadium der
staatlichen Anerkennung übergetreten ist; dann gestattet sie uns
aber auch einige interessante Vergleiche mit den schweizerischen
Concessionen.

'Die eigentliche Concession beschäftigt 'Sich in ihren acht
Artikeln bloss mit den Hoheitsrechten des Staates und der
Abtretung eines Theiles derselben an die Gesellschaft. Danach
concedirt der Staat der Gesellschaft die Erbauung einer
submarinen Elisenbahn von einem noch zu bestimmenden Punkte,

französischen Küste zwischen Calais und Boulogne
in der Richtung gegen England. Dagegen verpflichtet sich
die Gesellschaft zur Vornahme einer Reihe von Vorarbeiten
(Messungen, Schachte, Stollen) bis zum Betrage von 2,000,000 Fr.,
nach einem vom Minister der öffentlichen Bauten zu erlassenden
Programm. Es ist sodann Sache der Gesellschaft, sich mit den
Inhabern der englischen Concession zu gemeinsamem Bau und
Betrieb der Linie ins Einvernehmen zu setzen. Lässt sich eine
solche Vereinigung nicht herstellen, oder stellt es sich heraus,
dass der Bau technisch unmöglich ist, so kann die Gesellschaft
innerhalb der ersten fünf Jahre, von Errichtung der Concession
an, zurücktreten; die Regierung kann diese Frist bis auf acht
Jahre verlängern. Die Concession ist auf 99 Betriebsjahre
ertheilt, überdem darf während der ersten dreissig Jahre keine
andere unterseeische Linie gebaut werden. Ergibt sich während
des Baues Unmöglichkeit der Ausführung, so hat die Gesellschaft
das Recht, von der Concession zurückzutreten, der Staat wird
die Bahn auf die Versteigerung bringen und den Preis der alten
Gesellschaft überlassen. Findet sich kein Käufer, so fallen die
vorhandenen Bauten, Maschinen, Vorräthe etc. dem Staate zu.
Dieser hat auch das Recht, bei Kriegsgefahr den Betrieb
aufzuheben. Eine Entschädigung hiefür wird der Gesellschaft nur
in der Weise zu Theil, dass die oben erwähnten Concessions-
fristen um die Zeit der Suspension verlängert werden.

Dieser Concession ist ein Pflichtenheft beigefügt,
in welchem alle die Verhältnisse geordnet werden, die sich in
unsern schweizerischen Concessionen und in einigen Verordnungen

des Eisenbahndepartements finden. Wir heben hieraus
einige wichtige Bestimmungen hervor. Zur Ausführung der Linie
ist der Gesellschaft eine Frist von 20 Jahren gewährt. Vor
Inangriffnahme der Bauten müssen die technischen Vorlagen
entsprechend den zahlreichen Detailbestimmungen des Pflichtenheftes

gemacht werden. Minimalradius ist 500 m. und Maximalsteigung

20°/oo. Im Princip ist das System der Strassenübergänge

ä niveau verboten, Ausnahmen hievon unterliegen der
speciellen Erlaubniss des Ministeriums. Das Proiil des Tunnels
ist auf Schienenhöhe 8 m. weit, die Höhe beträgt in der Mitte
6 m. von Schienenhöhe ab gemessen und 4,8 m. von den äussern
Schienen bis zur Gewölbleibung; dieses Profil ist für Doppelspur

angenommen, wäre aber die Bohrung zweier Galerien
vorteilhafter, so wird deren Profil auf 4,50 m. Breite, bei 5,20 m.
Höhe redufikf. Nach 15 Betriebsjahren hat die Regierung ein
Rückkaufsrecht.

Die Taxen sind im Vergleich mit denjenigen der übrigen
französischen und der schweizerischen Bahnen auf das Vier- und
Fünffache gesteigert worden, d. h.

Für Personen
CI.

per Kilometer.
50 Cts.
37,5 „
27,5

i Pferde etc. und Grössvieh 50 Cts.
Für Thiere { Kälber und Schweine 20 „

j Schmalvieh 10 „
Bei Beförderung mit Personenzügen gelten die doppelten

Taxen.
Für den Transport von Waaren in Eilfracht ist ein

einheitlicher Satz von Fr. 1. 80 per Tonne festgesetzt gegenüber
20—40 Cts. nach den schweizerischen Concessionen. Die Taxen
für gewönliehe Fracht variiren von 40—80 Cts. per Tonne gegenüber

den schweizerischen Ansätzen von 10—20 Cts.
Von einem Finanzausweise ist nirgends die Rede, was wohl

darin einigermassen seine Erklärung findet, dass der Staat weder
eine Subvention noch eine Zinsgarantie Übe¥öommen hat; Cau-
tionsstellung ist der Gesellschaft ausdrücklich erfassen. Die
Unternehmung hat in Paris Domicil erwählt.

Les materiaux de construetion employes ä Geneve.

•Pour la magonnerie ordinaire la pierre la plus et presque
la seule employöe ä Geneve est-la pierre de Meillerie.
C'est un carbonate de chaux, bleuatre, veinö de blanc dont-les
caihäeres se trouventrau bord du lao entre Evian et la> frontiere
Yälalsanne. Cette /pierre arrive ä Geneve par barques sous
forme de moellons. Son prix est de fr. 5. -30 — 5. 50 le metre
cube. On eraploie aussi pour des constructions legeres le tuf
qu'on tice presque exclusivement des carrieres de S' Jeoire
en Haute Savoie.

Quant aux pierres de taille on emploie surtout les roehes
Manches du Jura (carbonate de chaux cristallise). Les carrieres
se trouvent tout le long du pied du Jura dans le departement
de l'Ain. Les prinzipales qui fournissent le plus ä Geneve
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